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9'. l7. Das, ben 26. April 1907. 45. innig.

_____„__„‚_ A m t l i eh e r T h e il.
A. Belanntmachungeu des Königlichen Landratbs.

Nr. 195. Oels, den 18. April 1907. Zeit vom 27. Mai bis 15. Juni d. Js. stattfindenden
Auf Grund der mir von dem Herrn Regierungs-

Präsidenten ertheilten Ermächtigung habe ich aus Anlaß des
Sonntag, den 28. April d. Js. in Langewiese stattfindenden
Wallfahrtsfestes eine Verlängerung der Veschäftigungszeit
in allen Zweigen des Paudelsgewerbes und des Gewerbe-
betriebes in offenen Ver aufsstellen in der Zeit von 7 bis 9
Uhr Vormittags, 12 bis 3 und 31/: bis 7 Uhr Nachmittags
genehmigt und das Feilbieteu von Blumen, Obst, Wurst-,
Back- und Konditoreiwaren, geringwerthigen Gebrauchsgegens
ständen ‚(wie Bilder, Gebetbücher, Erinnerungszeichen etc).
in der gleichen Zeit zugelassen.

Nr. 196. Oels, den 23. April 1907.
Wegen Pflasterungsarbeiien wird die Kreischaussee

Hundsfeld—Groß-Weigelsdorf Station 0,0 bis 0,1 + g
(Stadt Hundsfeld) bis auf Weiteres gesperrt. Der Verkehr

 

ist über den in Station 0,4/0,5 abzweigenden Weg zu leiten.

Nr. 197. Breslau, den 15. April 1907.

Bekanntmachung.
Der Vezirisausschuß hat auf Grund des § 1 Absatz 2a

und § 5 Absatz 2 des Wildschongesetzes vom 14. Juli 1904
beschlossen, für den Umfang des Regierungsbeziris Breslau
im Jahre 1907

1. betreffs des Schlusses der Schonzeit für Rehböcke es
bei dem gesetzlichen Termine, b. i. der 15. Mai 1907,
zu belassen,

2. den Termin für das Einsammeln von Möveneiern bis
zum 20. Mai 1907 einschließlich zu verlängern,

3. betreffs der Sammelzeit für Kiebitzeier es bei dem gesetz-
lichen Termine für den Schluß dieser Sammelzeit, d. i.
der 30. April 1907 einschließlich, zu belassen.

Der Bezirlisausschusz.
Oels, den 25. April 1907.

» Vorstehende Belanntmachung bringe ich hiermit zur
öffentlichen Kenntniß.

Nr. 198. Oels, den 17. April 1907.
Jch bringe hiermit zur Kenntniß, daß zu dem in der

Zeit vom 6. bis 25. Mai d. Js. bei der Provinzial-
Hebammenlehranstalt in Vreslau stattfindenden I. Wieder-
Ihplungsturfus die Vezirlshebammeu Pauline Wagner in
Ochmollen und Thomas in Gutwohne und zu dem in der

  

II. Wiederholungskursus die Bezirlshebamme Karolin e
Post in Pontwitz theilnehmen werden.

Für die Vertretung während dieser Zeit ist Sorge getragen-

Nr. 199. Oele, den 18. April 1907.
Auf meine Kreisblattverfügungen vom 6. August 1901

— Kreisblatt pro 1901 Seite 131 —- und 26. Juni 1905
—- Kreisblatt pro 1905 Seite 102/3 —‚ betreffend recht-
zeitige Einreichung der Regiebaunachweifungen, weise ich die
Ortspolizei- und Ortsbehörden des Kreises erneut hin.

Nr. 200. Oels, den 22. April 1907.
Nachstehend bringe ich die Polizeiverordnung vom 20. De-

zember 1885, betreffend die Einführung einer Controle
des Pferdehandels, in Erinnerung. Jch weise ferner
darauf hin, daß Personen, welche ein Pferd verkaufen oder
vertauschen wollen, gemäß § 1 der Verordnung vom 13. Fe-
bruar 1843 Gesetz-Sammlung S. 75) ein amtliches Legiti-
mationsattest besitzen müssen.

§ 1. Wer den Pferdehandel gewerbsmäßig betreibt, ist
verpflichtet, über alle Pferde, welche in seinen Besitz oder in
seinen Gewahrsam gelangen, ein Controlvuch zu führen.

§ 2. Jn das Controlbuch, welches von der Polizei-
behörde auf den Namen des Gewerbetreibenden ausgestellt
und mit einer Vescheinigung über die darin enthaltene Seiten-
zahl versehen wird, hat der Händler nach beifolgendem
Schema einzutragen:

a. das Alter und eine genaue Beschreibung des Pferdes,
b. den Tag des Gewerbes,
c. den Namen, Stand und Wohnort der Person, von

welcher er das Pferd erworben hat,
d. das Datum des Attestes, welches über die Befugniß

zur Veräußerung des erworbenen Pferdes gemäß der
Allerhbchsten Verordnung vom 13. Februar 1843
(G.-S. S. 75) ausgestellt wurde, und die Behörde,
welche dies Attest aussiellte,
den Tag der Abgabe des Pferdes,

. den Namen, Stand und Wohnort der Person« an wel-
che der Händler das Pferd verkauft oder zum Gewahr-
fam übergeben hat.
§ 3. Zuständig zur Ausstellung des Controlbuches ist

die Polizeibehörde des Ortes, in welcher der Pferdehändler
seinen Wohnsitz hat, und für die nicht in Schlesien wohn-
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haften Händler eine von ihnen zu wählende Polizeibehörde
einer schlesifchen Stadt, in welcher ein beamteter Thierarzt
wo nt.

h § 4. Der Pferdehändler hat das Contrnlbuch bei
Ausübung feines Gewerbes bei sich zu führen, er muß die
vorgeschriebenen Eintragungen an dem Tage der Uebernahme
oder der Abgabe des Pferdes machen und darf kein Pferd
zur Veräußerung anbieten. oder einer anderen Person zum
Gewahrsam übergeben, bevor er dasselbe in das Controlbuch
eingetragen hat.

Er hat das Controlbnch den Gendarmen, Polizeibeamten
und beamteten Thierärzten aus Erfordern vorzulegen und
muß dasselbe am Jahresfchlusse der im § 3 genannten
Polizeibehörde zur Revision einreichen unb dabei die noch

    

 

in seinem Besitz befindliches-, nach § 6 der Allerhöchste
Verordnung vom 13. Februar 1843 ungültig gewordene
Lzåizimationsattestq nach ihrem Datum geordnet und gehefte
a eern.

§ 5. Fehler, welche bei der Revision durch die Polize
behörden-, Thierärzte usw. bemerkt worden, sind von dieser
in dem Controlbnch zu vermerten.

§ 6. Pferdehändler, welcher dieser Verordnung zr
widerhandeln, werden mit einer Geldstrafe bis zum Betrag
von 60 Mart bestraft, an deren Stelle im Unvermögens
falle eine entsprechende Haftftrafe tritt.

»Breslau, den 20. Dezember 1885.
Der Ober-Präsident, Wirkliche Geheime Rat

von Sevdewitz.
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Nr. 201. Oels, den 19. April 1907. Behufs Vornahme der Revision hat sich der technische
Es ist höheren Orts angeordnet worden, daß in diesem

Jahre eine allgemeine Revision der Schankgefäsze
durch sämmtliche Ortspolizeibehörden des Regierungsbezirks
stattzufinden hat.

Für die Ausführung dieser Revision sind die Sommer-
monate mit Rücksicht auf die längeren Tage und die gleich-
mäßige Wärme des zur Vornahme der Prüfung zu verwen-
denden Wassers als die geeignetste Zeit zu erachten.

Die Eichmeister sind zu den Revisionen nichi zuzuziehen,
dagegen kann auf dem Lande die Ausführung der Revisionen
den Gendarmen übertragen werden.

Die städtischen Polizeiverwaltungen und Herren Amts-
vorsteher des Kreises ersuche ich, die angeordnete Revision in
der genannten Zeit zu bewirken und mir über den Ausfall
derselben bestimmt bis zum 1. September er. zu berichten.

In den Berichten bezw. den Uebersichten ist auch an-
angeben, ob die Revisionen durch die Ortsgolizeibehörden oder
durch Gendarmen ausgeführt worden sin und ob die feiner
Zeit beschafften Geißlerfchen Controlirlpparate vollzählig vor-
handen sind. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß letztere
in ordnungsmäßige-n Zustande erhalten und nach Bedarf
erseht werden.

Sir. 202.
Die technischen Maaß- und Gewichtsrevisionen

werden im laufenden Jahre vom Aichmeister Martin wie
folgt vor enommen werden:

n Stadt Oels vom 8.-— 13. Juli,
« « Hundsfeld am 15. und 16. Juli,
in der Gemeinde Saerau am 17. Juli.

Die Gewerbetreibenden werden aufgefordert, ihre Maaße
und Gewichte, soweit deren fortdauernde Richtigkeit fel-
a t Uschtinh zuvor zur aichamtlichen Prüfung zu ringen.

Oels, den 19. April 1907.

 

Beamte in Begleitung des Polizeibeamten in die Geschäfts-
lokale der Gewerbetreibenden zu begeben und die vor-
gefundenen Maaße und Gewichte der Besichtigung und
Prüfung zu unterziehen.

Erweist sich eine genauere Prüfung als erforderlich,
wel»che mit Rücksicht aus die örtlichen Verhältnisse im Ge-
schaftslokal nicht mit der erforderlichen Zuverlässigkeit aus-
geführt werden tann, fo hat der Aichmeister die betreffenden
Gegenstände einstweilen an sich zu nehmen.

· Die Prüfung ist demnächst in einem von der Orts-
behörde für diesen Zweck im Voraus zur Verfügung zu
stellenden Raume aus uführen.

Hausirer und so che Gewerbetreibende, welche kein festes
Geschäftslotal für den Betrieb ihres Gewerbes haben, können
angehalten werden. ihre Maaße u. f. w. in diesen Räumen
zur Prüfung vorzulegen.

Sir. 203. Oels, den 22. April 1907.

Personal-Chronik.
Bestätigt. Der Freistellenbesitzer Wilhelm Hilbig als

II. Schöffe der Gemeinde Crompufch, der Aus-
zügler Ernst .S chön ball als Gemeindeexekutor der
Gemeinde Jäntschdorf.

Nr. 204. Oels, den 24. April 1907.
Dem Vorstande der Aktiengesellschaft Flora zn Cöln

hat der Herr Minister des Innern die Erlaubniß ertheilt,
bei Gelegenheit der in der Zeit vom Mai bis Oktober
d. Js. in den Parkanla en der Gesellschaft stattfindenden Kunst-
und Kunstgewerbeaus tellung eine Verloosung von Werken
der Kunst und des Kunstgewerbes in der Weise zu veran-
stalten, daß im Ganzen 300000 Loofe in drei Serien aus-
gegeben werden, von denen die Serie A 200000 Loose zu
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je 1 m2. mit 10179 Gewinnen im Gesammtwerthe von Monarchie, die Loose der Serien B und C sollen nur in
860000 m, die Serien B unb C je 60000 Loose zu je
m. mit je 44000ewinnen imGesammtwerthe von je 25000ER.
umfafien. Die Loose der Serie A dürfen in der ganzen

der Ausstellung selbst vertrieben werden. Die Ziehnng der
Serie A wird ooroussichtlich am 30. November 1907 in
Berlin stattfinden

Der Königliche Landrath.
J. V.:

Dr. Küste-, Regierungsassessor.

 

B. Betannimachnngen anderer Behörden.

Oel-, ben 17. April 1907.
Ortskrantenkasse des Kreises Oels.

Zur Generalversammlung der Ortslranlentasse des
Kreises Oels werden die Herrn Vertreter derselben aus
Sonntag, den 5. Rai d. Js» Nachm. 3 Uhr

in das Hotel zum blauen Hirsch in Oels hiermit eingeladen.
Tagesordnung: 1. Abnahme der Jahresrechnung pro
1906 und Ertheilung der Entlastung für den Rechnungsführer.
2. Beschlußfassung über etwaige Anträge (§ 57 Abs. 4 des
Statutes

Der Vorsitzende.
b. Grovr.

Schwundnig, den 24. April 1907.

Bekanntmachung.
Die Dorfstraße Jackschönau ist wegen Pflasiernng bis

auf Weiteres für den öffentlichen Verkehr gesperrt.
Der Amtsvorsteher.

Zimmer.  

Vielguth, den 23. April 1907.
Bekanntmachung

Jn dem Schwarzviehbestande des Lohngiirtners Ernst
Wiesner in Vielguth ist der Rothlauf amtlich festgestellt
Die erforderlichen Schutz- und Desinfeltionsmaßrege n sind
angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
W. Arndt.

Busqu 1., den 20. April 1907.
Neue Postanstalt.

Zum 1. Juni wird in dem Orte Zessel, jetzt zum
Landbestelldeziri des Posiamts in Oels (6:01?) gehörig, eine
Postagentur mit der amtlichen Bezeichnung Bei el (Er. OelB)
eingerichtet werden. Verbindung erhält die neue Postanstalt
durch die auf der Strecke Oels—Wilhelmsbrück verkehrenden
Schaffnerbahnposten. Zum Landbestellbe irl gehören die
Ortschaften Katntsche, Graplevorwerl und ochedorwerl.

Kaiserliche Oberpostdirektiom

Saatenistand um die Mitte des Monates April 1907 im Kreise Qels.
Beggtachnmgszisffern (muten): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = geringka = sehr gering.   

 

Durchschnittsnoten ..
F r u d) t a r t e n. für ben Anzahl der von den Vertrauensmannern abgegebenen Noten

SW “123%” 1 2 3 4 5 1—212—3 3—4 [4——5Breslau

Winterweizen ...... 3,5 2.8 1 ö 1
Sommerweizen ......
Winterspelz ....... 2,9
Winterreggen ...... 2,9 2,7 1 3 1 2
Sommerrog en ......
Sommerg te ......
Hafer ......... . «
Winterraps und Rübsen 3,5 3,4 2 2 _ s
Ktee .......... 3,2 2,9 3 3 1 -
Luzerne ......... 3,2 2,7 4 1
Bewässerun s-(Riesel-)Wiesen 2,9 2,8 4
Andere Wiesen ...... 3,2 3,1 1 4    

Köni li es tati iM L... se
       

sches Landesamt
lench 



Die Erb- nnb Maurernrbeiten einschi. Liesernng von Gaul). die
21mm, Zimmer-, Steurer-, 6mm!»- nnd Gisenarbeitem nebst ben Doch-
beckernrbeiten am: Erbonnng eines Giniomilienwohnbnnseiitir einen sobmneister
nebst Dienstzitmner sür denselben ans sahnhoi Großisartenberg sollen im
Lege öffentlicher Unisehreibnng verbnngen werben. Bedingungen te. tiinnen
hier eingesehen oder gegen postsreie Einsendnng von 1,00 Mart in Vor
(naht Briefmarten) bezogen werden. Die Ungebote sind rnit ber Unischriit
Angebot ans Arbeiten am san eines sahnmeisterwohnhonses ans Gabunos
OroßsWartenberg« versehen bis am“. ben 6. Mai b. 3..‚ vormittags
11 Uhr on die nnterzeichnete Betriebsinspettion oersiegelt nnd postsrei ein-
gamma. Zuschlag-hist 4 Wochen.
» Breitin ben 19. Sprit 1907.

Königliche Etsenbnhnbetriebstnspettion 4.


